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Naturrechtliche Überlegungen
Es kann als jedem menschlichen Be- Erkenntnisfortschritt Rechnung
wußfstsein (Gewissen) einsichtig be- stellen, ohne damit seine Ordnungs-
trachtet werden, dafß miıt dem Mensch- funktion Rückbindung auf das S1itt-
seın die existentielle Bestimmung ZUT lich-rechtliche prior1i leugnen wol-
geschlechtlichen erbindung und ZUT len Das jeweils geltende Eherecht ist
OTr  anzung gegeben ist Sowohl immer ulturiert anzutreffen. Das
hinsichtlich der Personwürde der EI- natürliche Grundrecht ist el immer
tern als auch des Wohles des Kindes erbindung mıt dem individuellen
ergeben sich daraus abgeleitete Natur- und sOz1alen Wohl sehen. So ist
rechtsnormen eitreifen die Rechte auch die Ehescheidung unter dem
VO  a’ Ehe und Familie Diese Normen Aspekt der Sozialschädlichkeit für den
stellen dann ihrer positıven OTMU- anderen 1re Betroffenen und für das
lierung eine Anwendung des primären Gemeinwohl der Gesellschaft bwä-
Naturrechts dar und beziehen sich auf mıt dem echt des einzelnen auf
das individuelle und sOzijale Wohl senin Wohl betrachten.
etztlich auch der verantwortlichen
ompetenz des Gesetzgebers. der

Der positive Gesetzgeber ist davon
ebenso betroffen wI1Ie die innerkirchli-

Heilsordnung ist z der kirchliche che Rechtsordnung, ohne dafs die bei-
Gesetzgeber als Interpret einerseıts des den Rechtsebenen em überein-
Naturrechts und andererseits des Ge-
setzes hristi für die innerkirchliche

stimmen mülfsten Das Naturrecht g...
mä{fß selinen Prinzipien läßt Erkennt-

Ordnung, die staatliche Ordnung MS und Anwendung der positıven
1Ur indirekt ber die Gewissensbil- Rechtspraxis Kaum
dung (im Sinne auch des Gemein-

Die sogenannte Naturehe ist immerwohls) zuständig. unter FEinfl des Rechtsgewissens
eıner bestimmten Gesellschaft undZu untersuchen und abzuwägen ist,

1eweıt die Kirche und ihre Rechts- ultur anzutreffen, insofern auch
OFr  ung verpflichtet werden können, christlich inkulturiert Somuit 1st auch

das Eherecht der Kirche nicht frei VO  jauf die positıve staatliche Rechtsord-
historischen Einflüssennun über das Naturrecht hinaus 1 kulturellen,

Licht des vangeliums (z.B der der steht 1 gemischten Bereich der
rage der Unauflöslichkeit der Ehe) staatlich-öffentlichen und kirchlichen
Einfluß nehmen. Für das Naturrecht Rechtsordnung. OIiern gibt abge-
1st sowohl hinsichtlich selner Einsicht sehen VO Grundrecht auch hier Ver-
WwWwWI1Ie sichtlich seiner Anwendung die anderbares und inen wendungs-
gesellschaftliche eraänderung und der und Konkordatsbereich.
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